
Auszug aus dem Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3068), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 984) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Werbung für  

 1. Arzneimittel im Sinne des § 2 des Arzneimittelgesetzes,  
 1a. Medizinprodukte im Sinne des § 3 des Medizinproduktegesetzes,  
 2. andere Mittel, Verfahren, Behandlungen und Gegenstände, soweit sich die 
Werbeaussage auf die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, 
Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden bei Mensch oder Tier 
bezieht sowie operative plastisch-chirurgische Eingriffe, soweit sich die 
Werbeaussage auf die Veränderung des menschlichen Körpers ohne medizinische 
Notwendigkeit bezieht.  

(2) Andere Mittel im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind kosmetische Mittel im Sinne des § 4 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Gegenstände im Sinne des Absatzes 
1 Nr. 2 sind auch Gegenstände zur Körperpflege im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 4 des 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes.  

(3) Eine Werbung im Sinne dieses Gesetzes ist auch das Ankündigen oder Anbieten von 
Werbeaussagen, auf die dieses Gesetz Anwendung findet.  

(4) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die Werbung für Gegenstände zur 
Verhütung von Unfallschäden.  

(5) Das Gesetz findet keine Anwendung auf den Schriftwechsel und die Unterlagen, die 
nicht Werbezwecken dienen und die zur Beantwortung einer konkreten Anfrage zu einem 
bestimmten Arzneimittel erforderlich sind.  

(6) Das Gesetz findet ferner keine Anwendung beim elektronischen Handel mit 
Arzneimitteln auf das Bestellformular und die dort aufgeführten Angaben, soweit diese 
für eine ordnungsgemäße Bestellung notwendig sind. 

§ 2 Fachkreise 

Fachkreise im Sinne dieses Gesetzes sind Angehörige der Heilberufe oder des 
Heilgewerbes, Einrichtungen, die der Gesundheit von Mensch oder Tier dienen oder 
sonstige Personen, soweit sie mit Arzneimitteln, Medizinprodukten, Verfahren, 
Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln erlaubterweise Handel treiben oder 
sie in Ausübung ihres Berufes anwenden. (...) 

 

 

 

 

 

 



§ 7 Werbegaben als Entgelt 

(1) Es ist unzulässig, Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder Leistungen) 
anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren oder als Angehöriger der Fachkreise 
anzunehmen, es sei denn, dass 

 1. es sich bei den Zuwendungen oder Werbegaben um Gegenstände von geringem 
Wert, die durch eine dauerhafte und deutlich sichtbare Bezeichnung des 
Werbenden oder des beworbenen Produktes oder beider gekennzeichnet sind, 
oder um geringwertige Kleinigkeiten handelt;  

 2. die Zuwendungen oder Werbegaben in  
a) einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag oder  
b) einer bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Menge gleicher 
Ware gewährt werden;  
Zuwendungen oder Werbegaben nach Buchstabe a sind für Arzneimittel 
unzulässig, soweit sie entgegen den Preisvorschriften gewährt werden, die 
aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten; Buchstabe b gilt nicht für Arzneimittel, 
deren Abgabe den Apotheken vorbehalten ist;  

 3. die Zuwendungen oder Werbegaben nur in handelsüblichem Zubehör zur Ware 
oder in handelsüblichen Nebenleistungen bestehen; als handelsüblich gilt 
insbesondere eine im Hinblick auf den Wert der Ware oder Leistung angemessene 
teilweise oder vollständige Erstattung oder Übernahme von Fahrtkosten für 
Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs, die im Zusammenhang mit 
dem Besuch des Geschäftslokals oder des Orts der Erbringung der Leistung 
aufgewendet werden darf;  

 4. die Zuwendungen oder Werbegaben in der Erteilung von Auskünften oder 
Ratschlägen bestehen oder  

 5. es sich um unentgeltlich an Verbraucherinnen und Verbraucher abzugebende 
Zeitschriften handelt, die nach ihrer Aufmachung und Ausgestaltung der 
Kundenwerbung und den Interessen der verteilenden Person dienen, durch einen 
entsprechenden Aufdruck auf der Titelseite diesen Zweck erkennbar machen und 
in ihren Herstellungskosten geringwertig sind (Kundenzeitschriften).  
Werbegaben für Angehörige der Heilberufe sind unbeschadet des Satzes 1 nur 
dann zulässig, wenn sie zur Verwendung in der ärztlichen, tierärztlichen oder 
pharmazeutischen Praxis bestimmt sind. § 47 Abs. 3 des Arzneimittelgesetzes 
bleibt unberührt.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zuwendungen im Rahmen ausschließlich berufsbezogener 
wissenschaftlicher Veranstaltungen, sofern diese einen vertretbaren Rahmen nicht 

überschreiten, insbesondere in Bezug auf den wissenschaftlichen Zweck der 
Veranstaltung von untergeordneter Bedeutung sind und sich nicht auf andere als im 

Gesundheitswesen tätige Personen erstrecken. 

 

 

 

 

 

 

 


